
Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplandaten 2025 

 
Auszug für Beteiligungen (Angaben bezogen auf Anteil der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg): 

 
1 Die hier dargestellten Gewinnabführungen und Zuschüsse beziehen sich auf das Unternehmen gesamt. 
2 Angaben ohne Auszubildende 
3 SJZ - Zuschuss entsprechend Betrauungsakt zuz. Mehrbedarf 

 
Die NEUWOGES weist für das Jahr 2025 wie auch in der Vorschau für 2026 nunmehr ein negati-
ves Jahresergebnis aus. Die Umsatzerlöse sind unter Nutzung der Mieterhöhungsspielräume 
veranschlagt; ebenso anteilige Erträge aus dem Förderprogramm zur Tilgung der Wohnungsbau-
Altschulden, dessen Auszahlung in Höhe von 6,1 Mio. Euro 2027 erfolgt. Der weitere Anstieg der 
Verwaltungskosten in der Bestandsbewirtschaftung, der Rückgang der Erlöse aus Grundstücks-
verkäufen und ein Anstieg des Sonderabschreibungsbedarfs für Bestands- und Neubauobjekte 
sind wesentliche Einflussfaktoren auf die Ertragssituation. Der Anstieg der Aufwendungen infolge 
von Inflation, Zins- und Tarifentwicklung kann auch in 2025 nicht durch eine adäquate Umsatz-
steigerung kompensiert werden. In Abweichung zur städtischen Haushaltsplanung sieht der Wirt-
schaftsplan 2025 der NEUWOGES derzeit eine 2025 um 455 TEUR, in den Folgejahren um 955 
TEUR geringere jährliche Gewinnabführung vor. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2025 der VZN sind als Überhang aus dem Wirtschaftsplan 2024 Planungsleis-
tungen für die Sanierung des Jahnsportforums im Umfang von 550 TEUR zu erbringen. Auf 
Grundlage der Planung ist die erforderliche Finanzierung für das Vorhaben in den Folgejahren 
aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2025 beinhaltet zwei Stellen für die Übernahme von Aufgaben 
im Stadtmarketing sowie das Tätigwerden einer hauptamtlichen Geschäftsführerin ab Januar 
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2025 im Zuge einer Altersnachfolge für die bisher nebenamtliche Geschäftsführung. Der städti-
sche Zuschussbedarf für die VZN steigt von 2.295 TEUR (2024) auf 2.626 TEUR. Die Kapital-
diensthilfe beträgt wie im Vorjahr 59 TEUR. 
 
Die PNG weist in der Wirtschaftsplanung 2025 ein positives Jahresergebnis aus und arbeitet ei-
genwirtschaftlich, ohne Zuschüsse und Ergebnisabführungen. Sie ist im gemeinnützigen Bereich 
tätig und hinsichtlich städtischer Haushaltsbeziehungen nicht relevant. 
 
Der Betrauungsakt für die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit der SJZ läuft zum Jahres-
ende 2025 aus. Damit ist eine schrittweise Tarifangleichung der Beschäftigten auf TVöD-Niveau 
(Tarifstand 2021) erreicht. Die inflationsbedingten Kosten- und Tarifsteigerungen der vergange-
nen Jahre waren zum Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht absehbar und sind im Rahmen des 
Betrauungsaktes 2021 – 2025 neben der planmäßigen Tarifangleichung des Personals nicht be-
rücksichtigt. Sie werden aktuell in Form eines städtischen Mehrbedarfszuschusses finanziert, der 
Bestandteil der Haushaltsplanung 2025 ist (+69,5 TEUR). Auf Basis der Fortschreibung des Un-
ternehmenskonzeptes wird eine Beschlussvorlage über die Erneuerung des Betrauungsaktes ab 
2026 für den politischen Gremiendurchlauf 2025 vorgesehen. Ein wichtiger Konzeptbestandteil ist 
die Stärkung der Eigenfinanzierung der Gesellschaft, so durch den Ausbau der Kapazitäten und 
eine bessere Vermarktung des Schullandheimes. 
 
Der Wirtschaftsplan der neu.sw inkl. Tochtergesellschaften weist 2025 ein Konzernergebnis von 
4.490 TEUR aus. Die mit einigen Großkunden vereinbarte Preisglättung 2024/25 bei Fernwärme 
führt 2025 zu höheren Erträgen. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit werden mittelfristig 
Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt, die zu einer Begrenzung des Personalaufwands füh-
ren. Das Investitionsprogramm weist 2025 ein Volumen von 52.262 TEUR aus. Darunter befin-
den sich vor Abschluss der kommunalen Wärmeplanung bereits Vorhaben im Umfang von 8.449 
TEUR zur Transformation der Energiesysteme (Geothermie, Biogaseinspeisung). Die Busflotte 
des ÖPNV wird schrittweis auf E-Fahrzeuge umgestellt. Das Investitionsprogramm wird neben 
Fördermitteln und BKZ aus Darlehen finanziert. Angesichts der hohen Investitionserfordernisse 
zur Transformation der Energiesysteme, welche sich aus der kommunalen Wärmeplanung und 
anderen Konzeptionen ergeben werden, wird erwogen, bis auf Weiteres auf Gewinnabführungen 
zu verzichten. 
 
Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der FNT hat eine ausstehende Entscheidung der Bun-
deswehr zur weiteren Nutzung des Militärstandortes Trollenhagen und damit zur Mitbenutzung 
des Zivilflughafens durch das Militär. Die Erlösplanung 2025 basiert auf der Entwicklung des 
Flugverkehrsaufkommens inkl. einer Mitbenutzung; aufwandsseitig ist eine Erhöhung der Anfor-
derungen an die Betriebsdurchführung und Unterhaltung der Anlagen veranschlagt. 
 
Die TOG weist im vorliegenden Wirtschaftsplan unverändert ein strukturelles Defizit aus. Die li-
quiden Mittel sind in der 2. Jahreshälfte 2025 aufgebraucht, sodass der Eintritt einer Zahlungsun-
fähigkeit droht. Die Wirtschaftsplanung enthält neben der im Theaterpakt 2018 vereinbarten Dy-
namisierung der Zuschüsse von jährlich rd. 2,5 % deutlich höhere inflationsbedingte Personal- 
und Sachkostensteigerungen. Eine Lösung zur Finanzierung des strukturellen Defizites ist bis-
lang nicht gegeben. Für 2025 wird von dem Erfordernis der Ausreichung einer Soforthilfe ausge-
gangen. Darüber hinaus verfügt die TOG nicht über liquide Mittel für die Finanzierung investiver 
Maßnahmen, betreffend den nutzerspezifischen Ausbau des Marstalls sowie die Sanierung der 
Bühnentechnik im Landestheater Neustrelitz. Zu den offenen Finanzierungsfragen stehen Land 
und Träger im Austausch miteinander. Hinsichtlich der Leistungserbringung beabsichtigt die TOG 
ein Wiedererreichen der Besucherzahlen auf Vorpandemieniveau sowie eine Steigerung der 
eigenen Erlöse durch eine angemessene Entwicklung der Preise für ihr Kulturangebot. 
 
Für die ZELT liegt ein Wirtschaftsplan vor, der ein ausgeglichenes Ergebnis vorsieht. Die FE-Auf-
gaben werden gemeinsam mit Partnern aus der Lebensmittelwirtschaft fortgeführt und neue The-
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menfelder entwickelt. Die FLB plant 2025 ein positives Jahresergebnis. Für die bundes- und lan-
desseitigen Förderungen zur Sanierung der Bahnstrecke Neubrandenburg – Friedland durch die 
FLB liegen die Zusagen vor, seitens der Gesellschafter werden Bürgschaftserklärungen als Vo-
raussetzung für die Bundesförderung erforderlich. Das seit Jahren angestrebte Vorhaben, des-
sentwegen eine kommunale Beteiligung eingegangen wurde, soll nunmehr 2025/26 umgesetzt 
werden. Die DIZ plant für 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Fokus steht der weitere Ausbau 
der Beratungs- und Projekttätigkeit, so u.a. die Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen im 
Hinblick auf den sicheren Umgang mit persönlichen Daten in sozialen Medien, die Beratung von 
KMU und von Nutzern im ländlichen Raum. 
 
Der Wirtschaftsplan 2025 der IKT-Ost sieht ein weiter steigendes Leistungsniveau für die Beliefe-
rung, Betreuung und Beratung der Trägerverwaltungen, der Schulen im Trägergebiet und von 
Kommunen im kreisangehörigen Raum vor. Ab 2025 wird neben Kostenumlagen für die erbrach-
ten Leistungen ein Entgeltkatalog für standardisierte Leistungen wirksam. Im städtischen Haus-
halt und bei EBIM werden die Erstattungen und Entgelte jeweils entsprechend ihrer Veranschla-
gungsreife eingestellt. 

 
Für das Jahr 2025 veranschlagt der EBIM ein Jahresergebnis in Höhe von -2.807 TEUR (Vj.  
-3.450 TEUR). Der allgemeine Zuschuss für die Tätigkeit im Bereich Straßen/Grün steigt dabei 
um 4 % auf 12.229 TEUR. Er ist so bemessen, dass er die Finanzierung des Mehrbedarfs aus 
derzeit angenommenen Kostensteigerungen bei Lieferungen, Dienstleistungen und Instandhal-
tung sowie die Vergütung eines Drittels der planmäßigen Tilgungen für langfristige Investitions-
kredite berücksichtigt. Im Bereich Hochbauten wird zur Deckung von laufenden Aufwendungen 
bei Objekten ohne Erzielung einer kostendeckenden Miete eine bedarfsbezogene Bewirtschaf-
tungspauschale von 729 TEUR (Vorjahr: 604 TEUR) gewährt. Dadurch wird ein weitgehend aus-
gegIichener Finanzhaushalt erreicht (Saldo: -382 TEUR). Die geplanten Auszahlungen für Inves-
titionen belaufen sich auf 16.822 TEUR, bei Darlehensaufnahmen in Höhe von 5.635 TEUR und 
investiven Zuweisungen der Stadt und Dritter in Höhe von 7.142 TEUR bzw. 1.250 TEUR. Im Er-
gebnishaushalt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg bildet sich das negative bilanzielle Jahres-
ergebnis des EBIM ab. 
 
Eine Ausschüttung der Sparkasse ist im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt. Der Wirtschafts-
plan der Sparkasse ist der Stadtvertretung nicht vorzulegen, sondern wird nach Zustimmung sei-
tens des Verwaltungsrates durch den Vorstand der Sparkasse beschlossen. Für das Geschäfts-
jahr 2023 wird 2024 eine Ausschüttung an die Gewährträger in Höhe von 500 TEUR geleistet. 
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